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BIHA-Newsletter 4/2020  

  

 

 

 

 

Liebe Leser*innen, 

 

unser heutiger Newsletter hält Informationen zu den Themen:  

 

 BIHA-Veranstaltungen 

 Die Handlungshilfe der DGUV: Psychische Belastung und 

Beanspruchung von Beschäftigten  während der Coronavi-

rus Pandemie 

 BEM - SBV hat ausschließlich Anspruch auf Information 

über Krankheitszeiten von Schwerbehinderten und Gleich-

gestellten  

 Erstattung der Fahrtkosten zur Arbeit bei stufenweiser Wie-

dereingliederung 

 Globale Human Capital Trendstudie 2019, Führung der 

„sozialen Organisation“: Der Mensch im Fokus der Erneue-

rung 

 Neue Broschüre des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales: Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie 

besonders schutzbedürftiger Beschäftigen 

 

 

für Sie bereit. 

 

Wir freuen uns, Sie nun wieder zu unseren Veranstaltungen 

einzuladen. Diese werden unter Einhaltung der Arbeitsschutz-

richtlinie COVID-19  durchgeführt. 

21.08.2020 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=B77D04D98EAEB19359D15BA402258B29?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=B77D04D98EAEB19359D15BA402258B29?__blob=publicationFile&v=2
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Liebe Inklusionsbeauftragte, BEM-Beauftragte und 

Personalverantwortliche. 
Hier für Sie der aktuelle Stand für die Durchführung 

unserer geplanten Veranstaltungen: 
 

In Kooperation mit dem Integrationsamt Hamburg Frau Burmeister 

oder Frau Heess, die beim Integrationsamt für die technische Bera-

tung verantwortlich sind, beantworten gern Ihre Fragen zur techni-

schen Ausstattung von Arbeitsplätzen für Mitarbeiter*innen 

mit einer Schwerbehinderung. 

 

                     Veranstaltungsort:   FAW gGmbH, Akademie Hamburg 

                                                  Spohrstraße 6 (4.OG) 

                                                  22083 Hamburg  

                     Veranstaltungszeit: 09.00-12.00 Uhr 

                     Anmeldung unter:  biha-hamburg@faw.de 

 

      

Inklusion und berufliche Teilhabe – Ein Commitment  

zu neuem und  

modernen Arbeiten in Unternehmen 

  

  Veranstaltungsort:  Virtuell über WebEx 

            Veranstaltungszeit: 09.00-10.00 Uhr 

  Anmeldung unter:  biha-hamburg@faw.de  

   

 

Inklusion in der Arbeitswelt - ein inklusives Unternehmen stellt sich 

vor. Der CAP-Markt in der Alstercity eignet sich hervorragend, um 

einen Lebensmittelmarkt mit seinem inklusiven Personalkonzept 

darzustellen. Gezeigt wird, wie einfach der Austausch sein kann, 

wenn der vertraute Kontext von Verkauf und Kaufen mit Inklusion 

und Barrierefreiheit vernetzt wird.  

   

  Veranstaltungsort:   CAP Markt  

             Weidestrasse 122a 

                      22083 Hamburg 

           Veranstaltungszeit: 10.00-12.00 Uhr 

  Anmeldung unter:   biha-hamburg@faw.de  

 

 

 

 

 

 

BIHA-

Veranstaltungen  

 

 

 

 

11.09.2020 Arbeitskreis für Inklusionsbeauf-

tragte 

17.09.2020 Impulsschulung New Work  

   und Inklusion 

29.10.2020   Schlemmertag im CAP Markt  

mailto:biha-hamburg@faw.de?subject=Anmeldung%20zum%20Arbeitskreis%20für%20Inkluionsbeauftragte%20am%2011.09.2020
mailto:biha-hamburg@faw.de?subject=Anmeldung%20zum%20Arbeitskreis%20für%20Inkluionsbeauftragte%20am%2011.09.2020
mailto:biha-hamburg@faw.de?subject=Anmeldung%20zum%20Schlemmertag%20in%20CAP-Markt
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Arbeitsplatztausch/Schichtwechsel 

Tauschen Sie Ihren Arbeitsplatz für einen Tag mit einem Men-

schen mit Behinderung!  

 

  Veranstaltungsort:  Elbe-Werkstätten GmbH (West) 

            Friesenweg 5b 

                                                 22763 Hamburg 

  Veranstaltungszeit: 09.00-16.00Uhr  

                    Anmeldung unter:   biha-hamburg@faw.de 

 

 

 

 
 

Inklusion und Fachkräftegewinnung für Unternehmen in Ham-

burg. Dialog-Austausch-Vernetzung. 

 

Die Arbeitsagentur/Team Arbeit Hamburg, die Rentenversicherung, 

der IFD Hamburg (angefragt) und das Integrationsamt Hamburg/

Technischer Dienst werden über Bewerberpools und Unterstützungs-

leistungen informieren. 

 

  Veranstaltungsort:  FAW gGmbH, Akademie Hamburg 

                                                 Spohrstraße 6 (4.OG) 

                                                 22083 Hamburg  

                    Veranstaltungszeit: 09.00—12.00 Uhr 

                    Anmeldung unter:   biha-hamburg@faw.de 

 

 

Berufliche Teilhabe stärken. Inklusion gestalten! 

 

     Veranstaltungsort:  Virtuell über WebEx 

              Veranstaltungszeit:  09.00—10.30 Uhr 

                        Anmeldung unter:   biha-hamburg@faw.de  

                           

 

*** 
 

 

Die geplanten BEM-Zirkel am 28.09.2020 und 02.11.2020 sind aus-

gebucht. 
 

 

 

 

 

BIHA-

Veranstaltungen  

 

 

05.11.2020   „New Learning Inklusion“ 

17.11.2020  „Zeit für Inklusion“ 2020  

01.12.2020   „Impulse für die Inklusionsver-

einbarung“ 

mailto:biha-hamburg@faw.de?subject=Anmeldung%20zu%20News%20Learning%20Inklusion%20am%2005.11.2020
mailto:biha-hamburg@faw.de?subject=Anmeldung%20für%20das%20Webinar%20%22Impulse%20für%20die%20Inklusionsvereinbarung%22%20am%2001.12.2020
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In der Corona-Krise: Wie lassen sich psychi-

sche Belastungen von Beschäftigten erken-

nen und verringern?  

 
 

 Das Coronavirus hat auch die Arbeitswelt verändert. Tatsächli-

che oder „gefühlte“ Mehrarbeit, die ungewohnten Abläufe im Home 

Office, bei einigen regelrechte Existenzängste (Stichwort: Kurzarbeit) 

und dazu die stetig schwelende Angst vor einer Infektion mit dem Vi-

rus: Die Pandemie belastet viele Beschäftigte zusätzlich und auf bis 

dato unbekannte Weise.  

 

Auch für Führungskräfte ist diese Situation neu. Sie stehen vor der 

Herausforderung, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, über den einfa-

chen Infektionsschutz hinaus, zu stabilisieren und zu verbessern. Wie 

das gelingt und wie die anfallende psychische Belastung korrekt ana-

lysiert werden kann, erläutert eine neue Handlungshilfe von der 

DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) für Arbeitgebende 

und Verantwortliche für Sicherheit und Gesundheit in den Betrieben.  
 

 

     

     

Die Handlungshilfe finden Sie hier.  

 

 

 

Psychische  

Belastung und Be-

anspruchung von 

Beschäftigten  wäh-

rend der Coronavi-

rus Pandemie 

 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3901


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
   
 
 
 

 

 
 
 5 

 

  

 

 

 

 

BEM - SBV hat ausschließlich Anspruch auf 

Information über Krankheitszeiten von 

Schwerbehinderten und Gleichgestellten  
 

 

 Für welche Beschäftigten das Betriebliche Eingliederungsma-

nagement (BEM) infrage kommt, darüber müssen Arbeitgebende den 

Betriebsrat (BR) und die Schwerbehindertenvertretung (SBV) regel-

mäßig informieren und Einsicht in die Krankheitszeiten gewähren. 

 

Das LAG Hamm hat entschieden, dass die SBV einen Anspruch auf 

die Einsicht von Listen nur von schwerbehin-

derten oder gleichgestellten Mitarbeitern hat, 

die in den letzten zwölf Monaten krankheits-

bedingt länger als sechs Wochen arbeitsunfä-

hig waren. 

Für alle anderen Beschäftigten sei aufgrund 

der Verweisung in § 176 SGB IX allein der 

Betriebsrat zuständig. 

 

Noch steht ein höchstrichterliches Urteil über 

den Umfang der vom Arbeitgebenden zu liefernden Auskünfte bzw. 

den betroffenen Personenkreis aus. Die Beschwerde vor dem Bun-

desarbeitsgericht (BAG) ist ausdrücklich zugelassen. 

 

Der Beschluss des LAG Hamm finden Sie hier. 

 

 

Erstattung der Fahrtkosten zur Arbeit bei 

stufenweiser Wiedereingliederung 
  

 Sinn und Zweck der stufenweisen Wiedereingliederung sei es, 

langfristig erkrankte Arbeitnehmende nachhaltig in das Berufsle-

ben einzugliedern, indem Arbeitnehmende ihre Belastungsfähigkeit 

nach und nach wieder steigern. Je nachdem, ob die Maßnahme im 

Zusammenhang mit einer stationären Rehabilitation steht, erhalten 

Arbeitnehmende in dieser Zeit Krankengeld durch die Krankenkasse 

oder Übergangsgeld durch die Rentenversicherung. Daneben sind 

aber auch die Fahrtkosten zum Arbeitsort zu erstatten.  

 

Das Sozialgericht Dresden hat entschieden, dass die Krankenkasse 

einem Arbeitnehmer, der während einer stufenweisen Wiedereinglie-

derungsmaßnahme Krankengeld erhält, auch die Kosten für Fahrten 

zum Arbeitsort erstatten muss. (Urteil v. 17. Juni 2020, Az. S 18 KR 

967/19) 

 

Das Urteil lesen Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

LAG Hamm,  

Beschluss vom 

10.01.2020 - 13 

TaBV 60/19  

 
 

 

 

SG Dresden, Urteil 

vom 17.06.2020 - S 

18 KR 967/19  

 
 

 

https://openjur.de/u/2194191.html
https://files.vogel.de/infodienste/smfiledata/1/5/6/6/7/2/216669.pdf
https://openjur.de/nw/lag_hamm.html
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Neues Arbeiten und Inklusion.  

Prognose, Anforderungen  

und strategische Voraussicht  
 

      
 Wandel, Veränderung, Umbrüche und Dynamik; diese Fakto-

ren betreffen jeden Aspekt der Arbeit. Neue Berufsbilder, neue Ar-

beitsweisen – Digitalisierung und New Work gehören (auch nach 

Corona) zu den bestimmenden Faktoren, auf die sich Unternehmen 

jetzt und in Zukunft einstellen müssen. 

 

Die Globale Human Capital Trendstudie 2019 nimmt facettenreich und 

klar Aspekte des Neuen Arbeitens 

2025 in den Blick: Neue Kontexte, 

neue Technologien und neue  Er-

wartungen an Mensch und Organi-

sation. Die Studie bestätigt in dif-

ferenzierten Beiträgen zu Führung 

und Personalmanagement (HR) die 

gängige Entwicklung von netz-

werkbasierten Organisationsstruk-

turen und agile Arbeitsformen.  

Besonders ist, dass wir uns auf ein 

neues Mindset „Internes smart“ 

oder die Bedeutung der „sozialen 

Organisation“ im Kontext von Digi-

talisierung und New Work einstel-

len können! 

 

Was bedeutet das für 

berufliche Inklusion und 

Teilhabe? 
 

Wenn so beispielsweise HR (Human Resources) und Human Experi-

ence (Qualifizierung, Personalentwicklung und Training) eine Stär-

kung erfahren, ist das unbedingt für berufliche Teilhabe und Inklusion 

im Unternehmen in Betracht zu ziehen.  

Hier kommt es nicht auf die “ideale Passung des Mitarbeiters*in“ für 

eine Position oder Aufgabe an. Das was zählt und positiv auf die Or-

ganisation rückwirkt, ist das personalisierte Profil (Stärken und Diver-

sität) des Einzelnen, das Teil der Entwicklung und Zukunftsausrich-

tung sein darf. Der dafür notwendige Prozess des Umdenkens beginnt 

offen und integrativ und nennt ein inklusives Mindset für Führung. 

 

Die Studie lesen Sie hier. 

 

 

 

Globale Human  

Capital Trendstudie 

2019  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/human-capital/Deloitte-Human-Capital-Trendstudie-2019.pdf
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Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-

Epidemie besonders schutzbedürftiger Be-

schäftigen 
 

 

 Diese Empfehlung richtet sich an Verantwortliche für den Ar-

beitsschutz im Unternehmen, insbesondere an Arbeitgebende sowie 

Betriebsärzte*innen.   

 

Sie kann eine Hilfestellung in der arbeitsmedizinischen Vorsorge sein 

und vermittelt aktuelle Erkenntnisse und den wissenschaftlichen Wis-

sensstand zum Schutz besonders schutzbedürftiger Personen im Fall 

einer SARS-CoV-2-Epidemie. 

 

Eine Tabelle erfasst verschiedene Erkrankungsgruppen, bei denen die 

Gefahr einer Infektion vermieden oder zumindest reduziert werden 

muss, und  vermittelt in der Übersicht eine Grundlage, der eine medi-

zinische Expertise nachgehen kann.  

 

Quelle: BMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Broschüre finden Sie hier. 

  

 

 

Neue Broschüre des 

Bundesministeriums 

für Arbeit und Sozi-

ales  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-umgang-mit-schutzbeduerftigen.pdf;jsessionid=1B13014D335FAF5E518C26E5653F2604?__blob=publicationFile&v=2


Ansprechpartnerinnen: 

 

Marlies Faedtke (Projektleitung) 

Fon: 040-63 64 62-72  marlies.faedtke@faw.de 

   

 

Katrin Zschirnt (Beraterin) 

Fon: 040-63 64 62 – 74 katrin.zschirnt@faw.de 

 

 

Ewa Jakubczak (Beraterin) 

Fon: 040-63 64 62 – 73  ewa.jakubczak@faw.de 

   

 

Vanessa Schenk (Projektassistenz) 

Fon: 040-63 64 62 – 71  vanessa.schenk@faw.de 

Unsere Beratung ist kostenlos und ver-

traulich 

BIHA Hamburg Consul-

ting für Prävention, In-

klusion, Rehabilitation 

 

Berufliche Teilhabe, Prä-

vention/Betriebliches Ein-

gliederungsmanagement/ 

Rehabilitation 

 

… das sind die Schwer-

punkte, zu denen wir Un-

ternehmen im Auftrag des 

Integrationsamtes bera-

ten. Unsere 18-jährige 

Erfahrung macht uns zu 

einem kompetenten An-

sprechpartner für alle Fra-

gen, die sich Arbeitgeber 

bei der Umsetzung dieser 

Themen stellen. Wir ver-

fügen über ein umfangrei-

ches Expertennetzwerk 

und können damit flexibel 

und schnell auch Kontakte 

zu beteiligten Institutio-

nen und Kooperations-

partnern vermitteln. 

 

BIHA Hamburg 

Consulting für 

Prävention, Inklusion, 

Rehabilitation 

Spohrstraße 6 

22083 Hamburg 

Telefon 040 636462-71 

Fax 040 636462-75 

biha-hamburg@faw.de 

www.faw-biha.de 

 

Redaktion: 

Marlies Faedtke 

Ewa Jakubczak 

Katrin Zschirnt 

 
 

 

BIHA wird  gefördert von der Freien und Hansestadt Hamburg durch die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

mailto:marlies.faedtke@faw.de
mailto:katrin.zschirnt@faw.de
mailto:ewa.jakubczak@faw.de
mailto:vanessa.schenk@faw.de

